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VERFAHRENSVERMERKE 

1.  AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Bau- und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 14.10.2019 
die Aufstellung des Bebauungsplanes  Fichtheim "Dorfplatz" beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.09.2020 ortsüblich bekannt gemacht. 

2.  ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde gem. § 13 b i.V. m. § 13 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 07.10.2020 bis 09.11.2020 durchgeführt.

3.  BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom 
28.09.2020 bis zum 09.11.2020 durchgeführt.

4.  ABWÄGUNG
Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen, bzw. Einwände wurde in der 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 01.02.2021 durchgeführt.

5.  SATZUNGSBESCHLUSS
Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 01.02.2021 folgende Satzung 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Fichtheim "Dorfplatz" beschlossen:
                                                             § 1
Der Bebauungsplan Fichtheim "Dorfplatz", in der vom Büro Zapf & OBW, Landau 
gefertigten Fassung vom 16.09.2020 wird unter Berücksichtigung der Änderungen durch 
die Abwägungsbeschlüsse vom 01.02.2021 aufgestellt.
                                                             § 2
Der Bebauungsplan tritt gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft.

Landau a.d.Isar, den 29.03.2021

_______________________________
Matthias Kohlmayer, 1. Bürgermeister

6.  INKRAFTTRETEN
Der Bebauungsplan ist mit seiner ortsüblichen Bekanntmachung 
am ________________ gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft getreten.

Landau a.d.Isar, den 

_______________________________
Matthias Kohlmayer, 1. Bürgermeister


